Verpackungsgesetz  - Verpackungslizensierung wird bereits 2018 durch die Zentrale Stelle geprüft

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bereits im BAH um Vier Nr. 170 vom 04. September 2017 berichtet, wurde das Verpackungsgesetz vom 5. Juli 2017 am 12. Juli 2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 
Ich habe Ihnen die angesprochene BAH um Vier – Ausgabe noch einmal zur Information angehängt.

Das Verpackungsgesetz tritt zwar erst zum 1. Januar 2019 vollständig in Kraft aber die neue Zentrale Stelle ist bereits für die rückwirkende Prüfung des Lizenzjahrs 2018 zuständig. 
Das bedeutet, dass alle Meldungen der Verpflichteten und dualen Systeme für das Jahr 2018 an die Zentrale Stelle und nicht mehr an die IHK oder den DIHK übermittelt werden müssen.
Es ist die Aufgabe der Zentralen Stelle, nicht nur die Mengenmeldungen zueinander abzugleichen, sondern auch deren Vollständigkeit und die korrekte Lizenzierung nach Verpackungsverordnung und LAGA M37 (Stand 08.02.2017) zu überprüfen. 
Es ist anzunehmen, dass diese zentrale Prüfung aller lizensierten Verpackungen deutlich effizienter sein wird als die bisherigen Teilprüfungen durch die Bundesländer und die anderen zuständige Behörden. Daher sollte genau darauf geachtet werden, dass alle systembeteiligungspflichtigen Verkaufspackungen vollständig bei der Zentralen Stelle gemeldet werden.

Nähere Informationen zu der neuen Zentralen Stelle und zur Meldung der systembeteiligungspflichtigen Verkaufsverpackungen finden sie hier.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Allhenn

Dr. Daniela Allhenn
 
Referentin Pharmazeutische Technologie/ GMP
Abteilung Pharmazeutische Technologie und Medizinprodukte
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